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dächtigen zur Aufnahme von Verbindungen zu anderen Personen__
u. a. getroffen worden.

Die Blutalkoholbestimmunq und erkonnunqsdienstliche Maßnahmen

Gemäß § 44 (4) StPO sind im Prüfungsstadium zur Prüfung des 
Verdachts einer Straftat Maßnahmen der Blutalkoholbestimmunq 
und erkennunqdienstliche Maßnahmen"* zulässig. Diese Maß
nahmen können vom Staatsanwalt und bei Gefahr im Verzüge auch
vom Untersuchungsorgan angeordnet werden ,• wenn sie im 
Prüfungsverfahren zur Prüfung des Verdachts einer Straf
tat erfordsr1ich sind.
Maßnahmen der Blutalkoholbestinnunc heben als Prüfunnshnndlun^ 
in der Untersuchungsarbeit des MfS in allen Fällen eine 3e- 
deutuno, in denen Verdächtige offensichtlich oder möollchsr-
weise unter Einfluß von Alkohol oder Droben .handeln. Hier--------------------- ------------------ --------------'t
kommt es au? schnelles Handeln an, weilMgereits nach weni-
gen Stunden der Blutalkoholspisgel^v^ahdert ist und Ver
säumnisse mitunter nicht mehr reparabel sind. Deshalb muß

1

in solchen Fällen in Kauf genommen werden, daß sich der Be- 
ginn der Verdüchtigenbefrfgung* um die Zeit verzögert , oic-

' f  f,v ^zur fachgerechten Abnahme einer Blutprobe erforderlich ist.
Es hat sich bevvährt^* die zuständige Untersuchuncssbtei-
lung über offizielle Verbindungen zu territorial günstig 
gelegenen medizinischen Einrichtungen verfügt, die solche 
Untersuchungen jederzeit sofort realisieren.

1 Im kriminalistischen Sinne ist dieser Begriff nicht exakt,
da der Erkennungsdienst die.Identifizierung von Personen 
an Hand von Merkmalen des Äußeren durch kriminalistische 
Sachverständige umfaßt, meist in Ergebnis vergleichender 
Untersuchung einer relevanten Spur (Personenbeschreibung, 
Lichtbild, Fingerabdruck, Handschrift, Stimme usw.) mit 
qespeicherten Vergleichsmaterialien.
Wir benutzen ihn dennoch, weil der Gesetzgeber und in 
Obersinst immune damit die einschlagine strsfverfahrsns- 
rechtliche Literatur die im folgenden behandelten Maß
nahmen sicher mit einiger Berechtigung als Bestandteil
erkennunpsdienstlicher Maßnahmen ansieht'.’ ---"• - *
Vgl. Strafprozeß-recht - Lehrkommenter 1958 a. a. C., S. 77
Lehrbuch St rafver fahrensrecht B . a. n.'f S. 248
Weidlich "Die Prüfung der Anzeige ..." a. e. 0., 3. 52 - 55


